
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/4/23 2007/10/0134
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.2008

Index

L92201 Pflegegeld Burgenland

Norm

PGG Bgld 1993 §19 Abs3 ;

Rechtssatz

Soweit sich die Beschwerde gegen die Abweisung des P egegeldes richtet, war sie wegen der insofern gemäß § 19 Abs.

3 Bgld. PGG bestehenden sukzessiven Zuständigkeit des Arbeits- und Sozialgerichtes gemäß § 34 Abs. 1 VwGG

zurückzuweisen (vgl. den hg. Beschluss vom 23. Juni 2006, Zl. 2004/10/0025).
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